BEKANNTMACHUNG DER OFFENTLICHEN AUSLEGUNG GEMASS § 3 ABS. 2 BAUGB ZUR
AUFSTELLUNG DES
BEBAUUNGSPLANES ,,SOLARPARK LINSLERHOF I1“
SOWIE ZUR PARALLELEN TEILANDERUNG DES FLACHENNUTZUNGSPLANES

Der Gemeinderat der Gemeinde Uberherrn hat in seiner Sitzung am 18.04.2024 den Entwurf
des Bebauungsplanes ,Solarpark Linslerhof 1I“ sowie auch den Entwurf der parallelen
Teilanderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Uberherrn gebilligt und die
offentliche  Auslegung des Bebauungsplanes sowie der Teildinderung des
Flachennutzungsplanes beschlossen.

Ziel des Bebauungsplanes sowie der FNP-Teildnderung

Ziel der Flachennutzungsplan-Teilanderung ist die Schaffung der planungsrechtlichen
Voraussetzungen zur Errichtung einer PV-Freiflachenanlage mit einer Gesamtleistung von ca.
36 MW auf einer Flache von ca. 29 ha. Hierdurch soll ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz
geleistet werden.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes erstreckt sich Uber einen Bereich mit der
Flurbezeichnung ,Pallackswies” in Flur 1 der Gemarkung Uberherrn.

Er umfasst hier die Parzellen: 118/16, 137/28

Die in der Ortlichkeit wahrnehmbaren Grenzen des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
»Solarpark Linslerhof” lassen sich wie folgt beschreiben:

e Im Norden: durch die StralRe ,Langwies”
e Im Osten: durch die Industriestralle
e Im Suden: durch die Bahnlinie der Bisttalstrecke
e Im Westen: durch die B 268
Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist der folgenden Abbildung zu entnehmen.

Der Geltungsbereich der FNP-Teilanderung ist mit dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes
identisch.



Ubersicht Geltungsbereich D AN

"Solarpark Linslerhof"
- ohne MaRstab -

Abbildung: Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Ill

Der Bebauungsplan ,Solarpark Linslerhof 11“ sowie die parallele Teildanderung des
Flachennutzungsplanes wurden bereits vom 18.12.2023 bis einschliefflich 26.01.2024
offentlich ausgelegt (friihzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs 1 BauGB).

Gemal § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.
November 2017 (BGBI. | S. 363), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.
Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394), wird hiermit offentlich bekannt gemacht, dass der
Bebauungsplan ,Solarpark Linslerhof 1I“ sowie die parallele Teildnderung des
Flachennutzungsplanes

vom 14.10.2024 bis einschlieRRlich zum 15.11.2024

Rathausstrale 101, Bauamt, Zimmer 107, 66802 Uberherrn, zu den untenstehenden
Sprechzeiten 6ffentlich ausliegen.

Es ist davon auszugehen, dass der Zeitraum der Auslegung der Komplexitat der
Planungsaufgabe angemessen ist.

Offnungszeiten der Gemeinde Uberherrn

e Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von
14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

e Freitag von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr

Gleichzeitig werden die Beteiligungsunterlagen im Internet auf der Homepage der Gemeinde
Uberherrn unter https://www.ueberherrn.de/bauleitplaene/

veroffentlicht und zum Download bereitgestellt.


https://www.munster.de/home/bauen-wirtschaft-umwelt/bauen/bauleitpläne
https://www.munster.de/home/bauen-wirtschaft-umwelt/bauen/bauleitpläne

Zusatzlich besteht die Moglichkeit zur Teilnahme am elektronischen Beteiligungsverfahren.
Unter der Internetadresse

https://argusconcept.planungsbeteiligung.de

kann jedermann Einsicht in die vollstandigen Unterlagen zum Verfahren nehmen und
Stellungnahmen abgeben. Dieser Dienst steht nur wahrend der Beteiligungsfristen vom
04.10.2024 bis 04.11.2024 zur Verflgung.

Folgende wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen werden mit offengelegt:
¢ Landesamt fiir Umwelt- und Arbeitsschutz
Natur- und Artenschutzrechtliche Bedenken:

e Bebauungsplan ,Solarpark Linslerhof II" widerspricht Flachennutzungsplan
(FNP) und befindet sich im Landschaftsschutzgebiet.

o Gebiet ist Teil eines Schutzgebietsverbundes und als Wanderkorridor fir
Wildkatzen und Fledermause bewertet.

e Kumulative Flachenbeanspruchung von ca. 100 ha fihrt zu Zerschneidung des
Biotopverbundes.

Artenschutz:
e Fehlen artenschutzrechtlicher Untersuchungen, v.a. flir Avifauna und Reptilien.

e Vermeidungs- und MinimierungsmalRnahmen erforderlich (z.B.
Bauzeitenbeschrankungen).

e Vorschlage zur Gestaltung der PV-Anlage (Reihenabstand, Extensivgriinland).
Eingriffsregelung:

e Bisher keine Ausgleichsmalinahmen zur Flachenversiegelung vorgesehen.
Naturschutzgebiete/Natura 2000:

¢ Indirekte Beeintrachtigungen von FFH-Gebieten ,Warndt” und , Eulenmiihle -
Welschwies” sind zu prifen.

Landschaftsschutzgebiete:

o Ausgliederung des Plangebiets aus dem Landschaftsschutzgebiet notwendig.
Landesentwicklungsplan:

o Widerspruch zur Vorrangflache fiir Landwirtschaft und Grundwasserschutz.
Festsetzungen:

e Empfohlene MaBnahmen zur Extensivgriinlandentwicklung, barrierefreie
Gestaltung des Zauns (Durchlassigkeit fiir Wildtiere, Querungskorridor).

Grundwasserschutz:

¢ Teil des Plangebiets liegt in Wasserschutzzonen, spezielle Auflagen zum Schutz
des Grundwassers erforderlich.

Bodenschutz:

¢ Hohe Biotopentwicklungspotenziale der Boden zu bericksichtigen.



¢ Bodenkundliche Baubegleitung bei stark grundnassen Boden empfohlen.

Immissionsschutz/Blendwirkung:

o Mogliche Blendwirkungen fir nahegelegene Gebdude und Bundesstralle zu
prifen.

¢ Ministerium fiir Bauen, Inneres und Sport:

e Bauleitpldane missen an Ziele der Raumordnung (Landesentwicklungsplan
,2Umwelt” und ,Siedlung”) angepasst werden.

e LEP,Umwelt”: Vorranggebiete fiir Landwirtschaft (VL) und Grundwasserschutz
(VW) im Planungsgebiet, daher Zielabweichungsverfahren erforderlich

¢ Keine abschlieRende Stellungnahme moglich: Bitte, weitere Verfahrensschritte
auszusetzen, bis Fragen geklart sind.

¢ Ministerium fiir Umwelt, Klimaschutz, Mobilitat, Agrar- und Verbraucherschutz,
Abteilung D: Naturschutz, Forsten

e Lage im Landschaftsschutzgebiet: Planungsgebiet liegt vollstandig im
Landschaftsschutzgebiet L 3.10.40 (Saarlouis, geschitzt seit 1977),
Ausgliederung noétig

e Alternativenprifung erforderlich.

e NATURA 2000: Auswirkungen auf benachbarte NATURA 2000-Gebiete und
Biotopverbund mussen kumulativ betrachtet werden.

e Ministerium fiir Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie, Abt. E: Wirtschafts-
und Strukturpolitik

e Planungsgebiet liegt vollstandig in einem Vorranggebiet fiir Landwirtschaft
(VL).

e Entwurf des LEP Saarland 2030: Kiinftige Ausweisung als kein Vorranggebiet flr
Landwirtschaft.

Folgende Unterlagen werden weiterhin ausgelegt:
e Planzeichnung des Bebauungsplanes
e Planzeichnung der Flachennutzungsplan-Teilanderung mit Legende

e Begrindung und Umweltbericht als gesonderter Teil der Begriindung mit folgenden
Inhalten:

- Umweltrelevante Angaben zum Standort
o Bedarf an Grund und Boden
o Festlegung von Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprifung
o Festgelegte Ziele des Umweltschutzes geméaR Fachgesetzen und Fachpldanen

o Abgrenzung des Untersuchungsraumes



o Naturraum und Relief, Geologie und Boden, Oberflichengewasser /
Grundwasser, Klima und Lufthygiene, Arten und Biotope, Landschaftsbild,
Freizeit / Erholung, Kultur- und Sachguter

o Immissionssituation

o Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfiihrung der Planung

o Beschreibung der Vermeidungs-, Verminderungs- und AusgleichsmaBnahmen
o Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustandes

o Auswirkungen der Planung auf die Schutzgiiter Boden, Wasser, Luft /Klima und
Wechselwirkungen

o Auswirkungen der Planung auf die Schutzgiiter Tiere, Pflanzen, Biotope und das
Landschaftsbild

o Auswirkungen der Planung auf die Gesundheit des Menschen

o Wabhrscheinlichkeit von Auswirkungen der Planung

o Dauer, Haufigkeit und Reversibilitat der Auswirkungen der Planung
o Prifung von Planungsalternativen

Folgende Fachgutachten werden zudem ausgelegt:

o PV-Park Linslerhof Fachgutachten Reptilien (Ingenieurbiiro Paulus & Partner)
o PV-Park Linslerhof Fachgutachten Avifauna (Ingenieurbiro Paulus & Partner)

o Solarpark Linslerhof Il Kurzstellungnahme zu moglichen Beeintrachtigungen von
Wildkorridoren (Okolog — Freilandforschung)

Die Entwirfe der Bauleitplane konnen wahrend der Auslegungsfrist von jedermann
eingesehen werden. Uber Ihren Inhalt, die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie wesentlichen
Auswirkungen der Planung wird Auskunft erteilt und es besteht die Méglichkeit zur AuBerung.
Wahrend der Auslegungsfrist kdnnen von jedermann Stellungnahmen schriftlich, zur
Niederschrift oder elektronisch per Mail an die E-Mail-Adresse: bauamt@ueberherrn.de
vorgebracht werden. Uber die Beteiligungsplattform des Planungsbiiros kénnen zudem
Stellungnahmen direkt beim Planungsbiiro eingereicht werden. Nicht fristgerecht
vorgebrachte Stellungnahmen kénnen bei der Beschlussfassung lber den Bebauungsplan
bzw. die Flichennutzungsplan-Anderung unberiicksichtigt bleiben.

Als Teil der Offentlichkeit werden auch interessierte Kinder und Jugendliche aufgefordert, sich
zu den Planungen zu dul3ern.

Fiir die FNP-Teilanderung gilt:

Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes ist in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes gemall § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen
Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht
rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hatte geltend machen kdnnen.

Hinweis zum Datenschutz


mailto:bauamt@ueberherrn.de

Im Rahmen der Abgabe einer Stellungnahme werden personenbezogene Daten, insbesondere
Namen, Anschrift, Telefonnummer, die allein zur Information (iber das durchgefiihrte
Verfahren dienen, verarbeitet. Mit Abgabe einer Stellungnahme erklart sich die abgebende
Person mit dieser Verarbeitung einverstanden. Sie willigt ein, dass die Gemeinde Uberherrn
oder ein von der Gemeinde eingeschalteter Dritter (hier ein externes Planungsbiiro) ihr
postalisch oder per E-Mail-Informationen zum durchgefiihrten Verfahren zukommen lasst. Sie
ist gemall § 15 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) jederzeit berechtigt, die
Gemeinde Uberherrn oder den von der Gemeinde eingeschalteten Dritten um umfangreiche
Auskunftserteilung zu den zu ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemall § 17
DSGVO kann sie jederzeit gegeniiber der Gemeinde Uberherrn oder dem von der Gemeinde
einschalteten Dritten die Berichtigung, Loschung und Sperrung einzelner personenbezogener
Daten verlangen.

Die Bekanntmachung der 6ffentlichen Auslegung gemals § 3 Abs. 2 BauGB zur Aufstellung
des Bebauungsplanes ,Solarpark Linslerhof II“ sowie zur parallelen Teildanderung des
Flachennutzungsplanes wird hiermit erneut bekannt gemacht nachdem in der amtlichen
Bekanntmachung vom 07.10.2024 die Sitzung des Gemeinrates Uberherrn versehentlich
falsch datiert wurde. Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes , Solarpark
Linslerhof II“ sowie zur parallelen Teildnderung des Flachennutzungsplanes wurden in der
Sitzung des Gemeinderates am 18.04.2024 gefasst. Die Auslegungszeit wurde entsprechend
angepasst.

Uberherrn, 14.10.2024
Die Blirgermeisterin

Anne Yliniva-Hoffmann



